
 

Kleine Anfrage 

Stefan Müller (Heidenrod) (Freie Demokraten) vom 12.11.2019 

Brandstiftung im öffentlichen Raum 

und  

Antwort  

Minister des Innern und für Sport 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 

Mehrere Fälle, bei denen Fahrzeuge in Brand gesetzt wurden, beschäftigen derzeit die hessische Polizei. So 
sind im Oktober bei einem Brand auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens in Rüsselsheim 19 Autos in 
Flammen aufgegangen, mehrere wurden durch die Hitze beschädigt. Ebenso wurde im Oktober in Seckbach/ 
Frankfurt ein Auto angezündet; im Frankfurter Stadtteil Bockenheim brannten im August 2019 sieben Fahr-
zeuge und mehrere Fahrräder. 
 
Diese Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Ein-
vernehmen mit der Ministerin der Justiz wie folgt: 
 
 
Frage 1. Wie viele Brandstiftungen gab es im Jahr 2017 im öffentlichen Raum in Hessen? (Bitte aufschlüsseln 

nach Vorsatz/Fahrlässigkeit, schwere oder einfache Brandstiftung, geklärte Tat und ungeklärte Tat) 
 
Frage 2. Wie viele Brandstiftungen gab es im Jahr 2018 im öffentlichen Raum in Hessen? (Bitte aufschlüsseln 

nach Vorsatz/Fahrlässigkeit, schwere oder einfache Brandstiftung, geklärte Tat und ungeklärte Tat) 
 
Frage 3. Wie viele Brandstiftungen gab es im Jahr 2019 im öffentlichen Raum in Hessen? (Bitte aufschlüsseln 

nach Vorsatz/Fahrlässigkeit, schwere oder einfache Brandstiftung, geklärte Tat und ungeklärte Tat) 
 

Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Zur Beantwortung bedarf es einer Auswertung der Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS). Hinsichtlich des Auswertungsergebnisses (Tatort Hessen) für die Jahre 2017 und 2018 
wird auf die Anlage 1 verwiesen. 
 
Zu den PKS-Zahlen für das Jahr 2019 kann erst nach der Veröffentlichung der Polizeilichen 
Kriminalstatistik im Frühjahr 2020 eine Aussage getätigt werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Parameter „öffentlicher Raum“ in der PKS nicht existiert 
und daher keine diesbezügliche gesonderte Auswertung dargestellt werden kann. 
 
 
Frage 4. Wie viele (vorsätzlichen) Brandstiftungen von Fahrzeugen wurden im Jahr 2017 in Hessen regis-

triert? 
 
Frage 5. Wie viele (vorsätzliche) Brandstiftungen von Fahrzeugen wurden im Jahr 2018 in Hessen regis-

triert? 
 
Frage 6.  Wie viele (vorsätzliche) Brandstiftungen von Fahrzeugen wurden im Jahr 2019 in Hessen regis-

triert? 
 

Zur Beantwortung der Frage 4 bis 6 wurden die vorsätzlichen Branddelikte in der Polizeilichen 
Kriminalstatistik (PKS) mittels der Erhebungsparameter Personenkraftwagen (Pkw) und Fahrrä-
der ausgewertet. 
 
Hinsichtlich des Auswertungsergebnisses (Tatort Hessen) für die Jahre 2017 und 2018 wird auf 
die Anlage 2 verwiesen. 
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Zu den PKS-Zahlen für das Jahr 2019 kann erst nach der Veröffentlichung der Polizeilichen 
Kriminalstatistik im Frühjahr 2020 eine Aussage getätigt werden. 

Frage 7. Wie viele Verfahren wurden diesbezüglich bis heute abgeschlossen? (Bitte Auflistung der einzelnen 
Verfahren nach Beendigung, z.B. Einstellung, Strafbefehl, Urteil.) 

Aus Anlage 3 ergeben sich die im staatsanwaltschaftlichen Vorgangsverwaltungssystem MESTA 
erfassten Erledigungen bei den hessischen Staatsanwaltschaften. Die Daten enthalten alle Erledi-
gungen, unabhängig davon, ob polizeiseitig die hessische Polizei, die Polizei eines anderen Bun-
deslandes oder des Bundes tätig war. Bei mehreren Beschuldigten, auch wenn sich erst in einem 
späteren Verfahrensstadium ein Verdacht gegen sie richtet und das Verfahren zunächst gegen 
Unbekannt geführt wurde, wird für jeden Beschuldigten eine Erledigung erfasst. Maßgeblich für 
die Einordnung als Brandstiftungsdelikt ist der Deliktschwerpunkt des Ermittlungsverfahrens zum 
Zeitpunkt der Erledigung. Die Auswertung ist tatzeitpunktbezogen, das heißt unabhängig vom 
Datum der Anzeige oder der Eingangserfassung. Vorsorglich wird zudem darauf hingewiesen, 
dass die in Anlage 1 enthaltenen Sachbeschädigungen durch Feuer/Brand in Anlage 3 nur insoweit 
enthalten sind, als Brandstiftungstatbestände in Betracht kommen. 

Frage 8. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung, ob die Täter bestimmten politischen Gruppierungen 
angehörten? (Bitte Auflistung der jeweiligen Zugehörigkeit zu Gruppierungen.) 

Frage 9. Hat die Landesregierung Kenntnisse, dass die Motive für die Brandstiftungen politischer Art 
waren? 

Die Fragen 8 und 9 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

In den Jahren 2017 und 2018 wurden insgesamt sieben Brandstiftungen mit politisch motiviertem 
Hintergrund gegen Personenkraftwagen (Kraft-/ Fahrzeuge, Autos, etc.) registriert, davon vier 
Fälle in 2017 und drei Fälle in 2018. Alle registrierten Fälle wurden dem Phänomenbereich der 
Politisch motivierten Kriminalität (PMK) – links zugeordnet. 

Wiesbaden, 25. Januar 2020 
Peter Beuth 

Anlagen



Kleine Anfrage 20/1533, Anlage 1 

Jahr Straftat Erfasste Fälle Aufgeklärte Fälle 

2017 64001000 − Fahrlässige Brandstiftung 491 356 

64002000 − Fahrlässiges Herbeiführen einer Brandgefahr 20 8 

64101000 − Vorsätzliche Brandstiftung 666 190 

64102000 − Schwere Brandstiftung 193 98 

64103000 − Besonders schwere Brandstiftung 24 16 

64104000 – Brandstiftung mit Todesfolge 0 0 

64105000 – Brandstiftung, vorsätzliches Herbeiführen einer Brandgefahr 45 16 

67401200 – Sachbeschädigung durch Feuer/Brand 957 190 

67402200 – Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer 94 11 

67431200 – Sonstige Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen/ 
Wegen/ Plätzen 

241 35 

67432200 – Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer auf 
Straßen/ Wegen/ Plätzen 

72 11 

Gesamt 2.803 931 

2018 64001000 – Fahrlässige Brandstiftung 478 355 

64002000 – Fahrlässiges Herbeiführen einer Brandgefahr 28 14 

64101000 – Vorsätzliche Brandstiftung 617 158 

64102000 – Schwere Brandstiftung 145 74 

64103000 – Besonders schwere Brandstiftung 26 16 

64104000 – Brandstiftung mit Todesfolge 1 0 

64105000 – Brandstiftung, vorsätzliches Herbeiführen einer Brandgefahr 37 11 

67401200 – Sachbeschädigung durch Feuer/Brand 963 139 

67402200 – Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer 75 9 

67431200 – Sonstige Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen/ 
Wegen/ Plätzen 

183 34 

67432200 – Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer auf 
Straßen/ Wegen/ Plätzen 

64 6 

Gesamt 2.617 816 

Gesamt 5.420 1.747 

 



Kleine Anfrage 20/1533, Anlage 2 
 

Jahr Straftat Erfasste Fälle Aufgeklärte Fälle 

2017 64101000 – Vorsätzliche Brandstiftung 153 49 

64102000 – Vorsätzliche schwere Brandstiftung 7 3 

64103000 – Besonders schwere Brandstiftung 0 0 

64105000 – Brandstiftung, vorsätzliches Herbeiführen 
einer Brandgefahr 

0 1 

Gesamt: 160 53 

2018 64101000 – Vorsätzliche Brandstiftung 113 25 

64102000 – Vorsätzliche schwere Brandstiftung 1 1 

64103000 – Besonders schwere Brandstiftung 1 0 

64105000 – Brandstiftung, vorsätzliches Herbeiführen 
einer Brandgefahr 

1 1 

Gesamt 116 27 
 



Kleine Anfrage 20/1533, Anlage 3 
 

 

Erledigungsarten 2017 2018 

Abgaben an eine andere Staatsanwaltschaft 22 15 

Ablehnungen der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 4 7 

Anklagen Gesamt 92 101 

rechtskräftige Verurteilungen 34 25 

Strafvorbehalt 1 1 

Freisprüche 9 2 

Ablehnung Eröffnung Hauptverfahren - - 

Einstellungen gem. §  153 Abs. 2 StPO 5 2 

Einstellungen gem. §  153a Abs. 2 StPO 3 3 

Einstellungen gem. §  153b Abs. 2 StPO 3 - 

Einstellungen gem. §  154 Abs. 2 StPO 3 - 

Einstellungen nach §§ 45, 47 JGG 8 4 

Einstellungen nach § 47 Abs. 2 OWiG 1 - 

Einstellungen nach § 205 oder § 206a StPO 1 1 

Verbindungen mit anderer Sache 3 7 

Sonstige Erledigungsart 1 - 

Strafbefehle Gesamt 11 19 

rechtskräftige Verurteilungen 7 17 

Strafvorbehalt 1 1 

Freisprüche 2 - 

Einstellungen gem. §  153 Abs. 2 StPO - - 

Einstellungen gem. §  153a Abs. 2 StPO 1 - 

Einstellungen gem. §  153b Abs. 2 StPO - - 

Einstellungen gem. §  154 Abs. 2 StPO - - 

Einstellungen nach §§ 45, 47 JGG - - 

Einstellungen nach § 47 Abs. 2 OWiG - - 

Einstellungen nach § 206a StPO - 1 

Verbindungen mit anderer Sache - - 

Sonstige Erledigungsart - - 

Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPO (überwiegend deshalb, weil ein 
Täter nicht ermittelt werden konnte)  

1.379 1.903 

Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO 192 213 

Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO 7 12 

Einstellungen nach § 153b Abs. 1 StPO 9 2 

Einstellungen nach § 154 Abs. 1 StPO 21 11 

Einstellungen nach § 154b Abs. 1 StPO - 1 

Einstellungen nach § 45 Abs. 1 JGG 10 26 

Einstellungen nach § 45 Abs. 2 JGG 17 16 

Antrag vereinfachtes 
Jugendverfahren 
  
  

Gesamt 2 1 

rechtskräftige Verurteilungen 1 - 

Einstellungen nach §§ 45, 47 JGG 1 - 

Verweisung auf den Privatklageweg 3 - 

Antrag  Beschleunigtes 
Verfahren  

Gesamt - 7  

rechtskräftige Verurteilungen - 2 

Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO - 1 

Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO - 2 

Einstellungen nach § 153b Abs. 1 StPO - 2 

Vorläufige Einstellungen nach § 154f StPO 2 7 

Abgaben an eine Verwaltungsbehörde - 1 
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